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Handelsvertrag mit Spanien zu unterzeichnen, der französischen Delegation einen dauernden Zoll
krieg der Schweiz mit Spanien vorgespiegelt; ferner hätten Sie mit grosser Zähigkeit Forderungen 
vertreten, die mehr im Interesse Deutschlands als der Schweiz gelegen hätten.

Diese Vorwürfe erweisen sich für jeden Unbefangenen als durchaus unbegründet.
Wie Sie in Ihrem Schreiben an den Bundespräsidenten Forrer vom 9. November 19065 nachgewiesen 

haben, konnte zu der Zeit, wo Sie die Äusserung getan haben sollen, Frankreich werde aus unserem 
Zollkrieg mit Spanien Nutzen ziehen, kein Mensch voraussehen, welche Wendung die Verhandlungen 
mit Spanien nehmen würden; der Zollkrieg dauerte fort.

Die Unterstellung, Sie hätten mehr die Interessen Deutschlands als die der Schweiz im Auge gehabt, 
verdient kaum widerlegt zu werden. Wir wissen, mit welcher Sachkenntnis und mit welchem nie 
erlahmenden Eifer Sie in den besonders schwierigen Handelsvertragsunterhandlungen mit Frankreich 
die Interessen unseres Landes verteidigt haben; die Anerkennung, die wir Ihnen für Ihre erfolgreichen 
Bemühungen zollen, und unsere rückhaltlose Billigung Ihres Verhaltens mögen Sie für das schiefe, auf 
keiner tatsächlichen Grundlage beruhende Urteil eines Gegners entschädigen.

Herr Thiébaut hat übrigens selbst erklärt, er habe Ihre Ehrenhaftigkeit in keiner Weise in Zweifel 
ziehen wollen. «En tout état de cause -  schrieb er unterm 9. Februar abhin an Herrn Revoil6 -  mes 
appréciations n’ont visé que la manière de faire du négociateur; elles n’étaient pas des «accusations» 
susceptibles d’entacher l’honorabilité de M. Frey.»

Diese Erklärung widerruft implicite die von Herrn Thiébaut gegen Sie erhobenen Vorwürfe, und wir 
sind der Ansicht, dass Sie sich damit zufrieden geben sollten7. Wir möchten nicht dieser Angelegenheit 
eine grössere Bedeutung beimessen, als ihr unseres Erachtens zukommt.

5. Nicht ab gedruckt.
6. Kopie dieses Schreibens in E 13 (B) /190; nicht abgedruckt.
7. Mit Schreiben vom 25. Juni 1906 an den Bundesrat erklärte Frey, dass er die Angelegenheit 
ebenfalls für erledigt betrachte.

148
E 13 (B)/256

Der Sekretär des Schweizerischen Bauernverbandes, E. Laur, an den Vorsteher 
des Handels-, Industrie- und Landwirtschaftsdepartementes, A. Deucher

S Brugg, 4. Oktober 1906

Gestern traf ich in Bern zufälligerweise eine waadtländische Delegation, 
welche bei Herrn Bundesrat Ruchet in Sachen des spanischen Handelsvertrages 
gewesen war. Die Herren zeigten sich sehr erregt und machten mir schwere 
Vorwürfe. Herr Bundesrat Ruchet habe nämlich ihren Bedenken gegenüber dem 
spanischen Vertrage entgegen gehalten, dass ja der Vertreter der Landwirtschaft 
mit dem Vertrage einverstanden sei und ihn unterzeichnet habe.1

Dieser Vorfall veranlasst mich, nun doch ausdrücklich festzustellen, dass ich 
vom landwirtschaftlichen Gesichtspunkte aus den Abschluss des Vertrages und 
insbesondere die Gewährung der Meistbegünstigung vor der Ratifikation und vor 
der schweizerischen Weinernte sehr bedauert habe. Wenn ich trotzdem den

1. Als das Handelsdepartement dem Bundesrat am 2. November 1906 den Entwurf zu einer Botschaft 
über den Handelsvertrag mit Spanien vorlegte, erklärte Ruchet, dass er nicht für die Genehmigung 
der Botschaft stimmen könne, da er mit dem Vertrag nicht einverstanden sei (E 1004 1/226).
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Vertrag unterschrieb, so ist dies nach reiflicher Überlegung deshalb geschehen, 
weil ich nicht den Vorwurf erhalten wollte, ich hätte durch die Verweigerung 
meiner Unterschrift den Widerstand und die Erregung der Weinbauern provo
ziert.

Ich möchte sehr bitten, bei den kommenden Verhandlungen in den Räten und 
den Kommissionen meiner Unterschrift nicht eine Bedeutung beizulegen, die ihr 
nach der ganzen Art, wie der Vertrag zustande gekommen ist, nicht beigemessen 
werden kann.
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E 27 Archiv-Nr. 19850, Bd 1

Der Chef der Generalstabsabteilung, Th. von Sprecher, an den Vorsteher 
des Militärdepartementes, E. Müller

s
Haager Übereinkommen von 1899 Bern, 4. Oktober 1906

Durch Überweisung vom 21. September 06 geben Sie mir Anlass, mich über 
die Einwendungen auszusprechen, welche das Tit. politische Departement1 
gegen die Begründung erhoben hat, mit der ich s. Z. den Antrag auf den Beitritt 
der Schweiz begleitete. Der Umstand, dass das tit. politische Departement zu 
dem Schlüsse gelangt, der Beitritt empfehle sich, trotzdem einzelne der von mir 
aufgeführten Gründe in seinen Augen sich als nicht stichhaltig ausnehmen, sollte 
im Grunde nur der Überzeugung Nahrung geben, dass das Interesse der Schweiz 
den Beitritt verlange. Überdies aber glaube ich, müssen bei näherer Betrachtung 
einzelne der erhobenen Einwendungen eine merkliche Abschwächung erfahren.

1. Die Auseinandersetzungen des politischen Departements laufen im Wesent
lichen auf eine Argumentation e contrario hinaus: «Weil in Art. 2 (neues 
Reglement) das Recht des Kriegführenden nur der Bevölkerung im nicht occu- 
pierten Gebiet zugestanden sei, so ergebe sich logischerweise, dass im occupier- 
ten Gebiet dies nicht der Fall sein solle, und dass diese Auffassung ipso facto von 
den Vertragschliessenden anerkannt worden sei.» Hier liegt m. E. der Irrtum.

Es ergiebt sich aus dem Brüsseler wie aus dem Haager Protokolle, dass in 
Bezug auf diesen Punkt die Ansichten der Delegierten sich stracks entgegenstan
den; darüber besteht kein Zweifel.

Für die richtige Beurteilung des schliesslichen Resultates der Diskussion gilt es 
aber folgende Tatsachen im Auge zu behalten:

a. Die Konferenz hat weder im Sinne der «Starken» noch in dem der 
«Schwachen» entschieden.

b. Sie hat die Argumentation e contrario nicht zugelassen. Vgl. meine erste 
Eingabe betr. Voten Blanc, Lambermont, v. Martens.

c. Die Erhebung im occupierten Gebiete gehört zweifelsohne zu den im 
Abkommen nicht vorgesehenen Fällen und für diese gilt die Martens’sche Erklä
rung, die ohne Widerspruch in das Schluss-Protokoll aufgenommen wurde. Sie

1. Vgl. Nr. 145.
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